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2. Abschnitt — Straftaten

gegen die staatliche und öffentliche Ordnung §213

m aßnahm en der Volkspolizeiangehörigen ein und ist daher wegen W ider
standes strafbar, sofern nicht sogar die Voraussetzungen eines versuchten 
oder vollendeten vorsätzlichen Tötungsdelikts vorliegen.

Der Tatbestand erfordert aktives Handeln. Die B ehinderung der 
D ienstausübung durch W eglaufen, Liegen- oder S itzenbleiben oder pas
sives Nichtbefolgen von A nweisungen genügt nicht. Die G ew alt muß 
jedoch nicht unm ittelbar gegen den S taatsfunktionär gerichtet sein. Es 
genügt, w enn sie sich unm ittelbar gegen dessen M aßnahm en richtet, z. B. 
durch gewaltsam es Festhalten  eines im  Interesse der öffentlichen Sicher
heit in  staatlichen G ew ahrsam  zu bringenden Gegenstandes. Auch die 
Fälle des gew altsam en Festhaltens an G egenständen oder Personen bei 
Festnahm en gehören hierzu.

4. Mit Abs. 2 w erden auch alle übrigen Bürger in ih rer auf die Durch
führung eines staatlichen A uftrags zur G ew ährleistung von O rd

nung und Sicherheit gerichteten Tätigkeit gegen W iderstandshandlungen 
geschützt. Der staatliche A uftrag  kann im  Einzelfall erteilt, z. B. durch 
H inzuziehung unbeteiligter Zeugen zur Durchsuchung gern. § 113 StPO, 
oder auch generell durch Gesetz übertragen w orden sein, z. B. im § 3 
Abs. 2 Buchst, a) bis f) der VO vom 16. 3.1964 über die Zulassung und die 
Tätigkeit freiw illiger H elfer zur U nterstützung der Deutschen Volks
polizei, GBl. II S. 241. (vgl. OG NJ, 1968, S. 286).

5. Es ist Vorsatz erforderlich, der sich auf die Behinderung von 
Sicherheits- und O rdnungsm aßnahm en erstrecken muß.

Tateinheit ist z. B. m it §§ 115, 131, 134 möglich, im  V erhältnis zu § 214 
Abs. 1 ist § 212 Spezialgesetz. § 214 Abs. 2 ist dagegen tateinheitlich ver
letzbar.

§ 213

Ungesetzlicher Grenzübertritt

(1) W er widerrechtlich in das Gebiet der Deutschen Demo
kratischen Republik cindringt oder sich darin  widerrechtlich 
aufhält, die gesetzlichen Bestim m ungen oder auferlegte Be
schränkungen über Ein- und Ausreise, Reisewege und Fristen 
oder den A ufenthalt nicht einhält oder w er durch falsche A n
gaben fü r sich oder einen anderen eine Genehmigung zum 
Betreten oder Verlassen der Deutschen Demokratischen Re
publik erschleicht oder ohne staatliche Genehm igung das Ge
biet der Deutschen Demokratischen Republik verläßt oder in 
dieses nicht zurückkehrt, w ird m it Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jah ren  oder m it V erurteilung auf Bewährung. G eldstrafe oder 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) In  schweren Fällen w ird der T äter mit F reiheitsstrafe 
von einem Ja h r  bis zu fünf Jah ren  bestraft. Ein schwerer 
Fall liegt insbesondere vor, wenn
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